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ZEITGESPRÄCH

Ist der Flächentarifvertrag 
obsolet?

ln jüngerer Zeit wird von einigen Arbeitgebern und Politikern vorgeschlagen, 
Flächentarifverträge zugunsten betriebsnäher ausgerichteter Tarifabschlüsse 

abzuschaffen. Ist das Modell des Flächentarifvertrages obsolet? 
Dieter Kirchner, Walter Riester und Norbert Berthold nehmen Stellung.

Dieter Kirchner

Der Flächentarifvertrag bedarf der Anpassung 
an die heutigen Bedingungen

Die tarifpolitische Entwicklung 
der 90er Jahre ist insbesonde

re auch bei den Unternehmen auf 
heftige Kritik gestoßen. Vor allem 
die von der Gewerkschaft durch
gesetzte weitere generelle Arbeits
zeitverkürzung mit vollem Lohn
ausgleich und -  m it Ausnahme der 
Tarifrunde 1994 -  überhöhte Lohn
abschlüsse haben einen Großteil 
unserer Metall- und Elektrofirmen 
sch lichtw eg überfordert. Nach 
dem unbefriedigenden Tarifab
schluß vom Frühjahr diesen Jahres 
wurde aus der Kritik am Tarifab
schluß eine breite, auch von Teilen 
der Ö ffentlichkeit aufgegriffene 
Kritik am geltenden System des 
Flächentarifvertrages selbst.

Vorteile des 
Flächentarifvertrages

Die Verbände der M+E-Industrie 
bekennen sich auch weiterhin zum 
Flächentarifvertrag, der als Aus
druck der Regelungskompetenz 
der in Gesamtmetall zusammen
geschlossenen regionalen Arbeit
geberverbände verstanden wird, 
die von den Unternehmen zur

Wahrnehmung des verfassungs
mäßigen Auftrages der Tarifauto
nomie als Gegengewicht zu den 
Gewerkschaften gegründet w or
den sind. W ir bleiben dabei: Der 
Flächentarifvertrag ist unter den 
rechtlichen und sozialen Gege
benheiten unseres Landes insge
samt gesehen die beste aller mög
lichen Regelungsformen für die 
w ichtigsten Arbeitsbedingungen. 
Die Vorteile sind:

□  Der Flächentarifvertrag wird 
vom Verband für alle tarifgebunde
nen Unternehmen abgeschlossen. 
Die Alternative ohne Flächentarif
vertrag wäre: Jedes Unternehmen 
müßte selbst das ganze Bündel 
notwendiger Regelungen für die 
Arbeitsverhältnisse erarbeiten und 
dann vereinbaren -  und dies nach 
unserer Rechtsordnung nicht mit 
dem Betriebsrat, sondern mit einer 
Gewerkschaft. Jedes Unterneh
men wäre also auf sich allein ge
stellt auch den Forderungen der 
Gewerkschaften -  in der M+E-In
dustrie also hauptsächlich der IG 
Metall -  ausgesetzt.

□  Der Flächentarifvertrag schafft 
für alle tarifgebundenen Unterneh
men einheitliche Regelungen, die 
sich an der S ituation der Ge
samtheit der Unternehmen orien
tieren -  zwangsläufig verbunden 
m it Vor- und Nachteilen für das 
einzelne Unternehmen. Die Alter
native ohne Flächentarifvertrag 
wäre: Jedes Unternehmen hat die 
M öglichke it und die Chance, 
eigenständige Tarifregelungen zu 
treffen. Aber auch die IG Metall 
kann jeweils ihre eigenen Forde
rungen stellen. Zwangsläufig wird 
es also in den einzelnen Unterneh
men zu unterschiedlichen Zeit
punkten zu inhaltlich unterschied
lichen tariflichen Regelungen kom
men, insbesondere bei Lohnerhö
hungen. Höhe und Zuwachsraten 
werden alsdann die bekannten 
und von der Gewerkschaft beab
sichtigten Präjudizwirkungen für in 
anderen Unternehmen nachfo l
gende Verhandlungen ausüben.

□  Der Flächentarifvertrag führt im 
Konfliktfall zu einem Arbeitskampf 
zw ischen dem Arbeitgeberver
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band einerseits und der Gewerk
schaft andererseits. Im Betrieb, 
der in den Arbeitskampf einbezo
gen ist, stehen sich daher Unter
nehmer und Arbeitnehmer nicht 
als Betriebsparteien, sondern in 
ihrer Rolle als Mitglieder der strei
tenden Tarifvertragsparteien und 
stellvertretend für diese gegen
über. Diese Stellvertreterposition 
ist erfahrungsgemäß den Beteilig
ten bewußt und kann negative 
Auswirkungen von Arbeitskampf
maßnahmen auf die betriebliche 
Zusammenarbeit weitgehend ver
meiden. Die A lternative ohne 
Flächentarifvertrag wäre: In auch 
beim Abschluß von Haustarifver
trägen nicht auszuschließenden 
Arbeitskampfmaßnahmen (siehe 
kürzlich bei VW) stehen sich un
m ittelbar das Unternehmen und 
seine Arbeitnehmer als Kampfpar
teien gegenüber. Das kann zu dau
erhaften Störungen der notwendi
gen Zusammenarbeit führen.

□  Der Flächentarifvertrag ste llt 
durch die sogenannte tarifliche 
Friedenspflicht sicher, daß wäh
rend seiner Laufzeit in allen tarif
gebundenen Unternehmen keine 
Arbeitskampfmaßnahmen stattfin
den. Die Alternative ohne Flächen
tarifvertrag wäre: Je nach Laufzeit 
der jeweiligen haustarifvertragli- 
chen Regelungen kann es in den 
einzelnen Unternehmen zu unter
schiedlichen Zeitpunkten zu Ar
beitskampfmaßnahmen kommen. 
Sämtliche Unternehmen, sogar die 
gesam te W irtschaft, muß also 
ständig damit rechnen, daß sich 
durch Arbeitskampfmaßnahmen 
bei Zulieferern oder Abnehmern 
Störungen ergeben.

Diese dargestellten Alternativ- 
Szenarien für den Fall des Fehlens 
von Flächentarifverträgen sind kei
ne theoretischen Gedankenspiele
reien, sondern Ergebnis nüchter
ner Analyse: Die Realität dieser 
Szenarien war historisch gesehen

der Grund dafür, daß sich die von 
den Gewerkschaften in dieser 
Weise „vorgenommenen“ Unter
nehmen zu Arbeitgeberverbänden 
zusammenschlossen, deren vor
rangiges Ziel es war, diese Nach
teile der in der Gesamtheit unun
terbrochenen Folge von Lohnaus
einandersetzungen m it A rbe its
kampfmaßnahmen in den Unter
nehmen durch den Abschluß von 
Flächentarifverträgen auszu
schließen.

Aus gegenwärtiger E inschät
zung der materiellen wie strategi
schen Ziele jedenfa lls der IG 
Metall besteht kein Anlaß für die 
Gewähr, daß sie sich beim Fehlen 
von Flächentarifverträgen heute 
anders verhalten würde. Beweis 
dafür ist die Tatsache, daß sie es 
bis heute in jeder Auseinander
setzung insbesondere über Lohn
erhöhungen versucht, den A b
schluß in demjenigen der regiona
len Tarifgebiete zu erreichen, in 
dem sie das für sie günstigste Er
gebnis erwartet, das zugleich 
Präjudiz fü r alle nachfolgenden 
Abschlüsse sein soll. Was sollte 
die IG Metall davon abhalten, die-

Die Autoren
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se Taktik der Auswahl des 
„besten“ Gegners (die übrigens 
letzten Endes die Ursache des oft 
kritisierten „Rundendrehens“ ist) 
nicht anzuwenden, wenn ihr statt 
regionaler Verbände nunmehr ein
zelne Unternehmen gegenüber
stehen?

Mit d ieser Feststellung der 
grundsätzlichen Vorteile des Flä
chentarifvertrages aus Sicht der 
Unternehmen soll aber nicht ge
leugnet werden, daß dieses Instru
ment der Überprüfung und der 
Reform bedarf. Die Frage ist, wel
cher Inhalt der Flächentarifver
träge den heutigen Bedürfnissen 
der Unternehmen entspricht, wel
che A rbeitsbedingungen sie in 
w elcher Ausgestaltung künftig 
regeln sollen.

Dies be trifft zum einen das 
materielle Niveau der tariflichen 
Arbeitsbedingungen. Der Tarifver
trag regelt nach seiner rechtlichen 
Definition nur M indestbedingun
gen. Die Firmen dagegen empfin
den die vereinbarten Regelungen 
ökonomisch oft als Höchstbedin
gungen. Gerade die M+E-Industrie 
steht m it praktisch allen Produkten 
in einem dramatisch harten W ett
bewerb auf dem  W eltmarkt, 
gleichzeitig steht Deutschland mit 
seinen Arbeitskosten -  nicht dem 
einzigen, aber einem sehr gewich
tigen Faktor für die Wettbewerbs
fähigkeit -  an der Weltspitze.

Die Arbeitskosten werden 
sicherlich nicht allein von den 
Tarifverträgen bestimmt. Kein ernst
zunehm ender Ökonom w ide r
spricht aber der Auffassung, daß 
das Maßhalten der Tarifvertrags
parteien der Schlüssel fü r die 
Erhaltung bzw. in vielen Fällen erst 
einmal für die Wiedergewinnung 
der W ettbewerbsfähigkeit der 
deutschen W irtschaft ist. M it den 
weltweit kürzesten und zugleich 
teuersten Arbeitszeiten haben w ir
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uns jedoch von diesem Maßstab 
entfernt.

Um der Verantwortung für die 
Zukunft des Industriestandortes 
Deutschland, für einen hohen 
Beschäftigungsstand und für die 
Sicherung unseres Wohlstandes 
gerecht zu werden, muß daher die 
Forderung lauten: zurück zu öko
nomischen Mindestbedingungen 
im Tarifvertrag. Mehr als bisher 
müssen w ir uns beim materiellen 
Niveau der Tarifbedingungen an 
den langsameren Schiffen des 
„Geleitzuges M+E-Industrie“ ori
entieren.

Spielraum für betriebs
individuelle Regelungen

Bei der notwendigen Reform 
des Flächentarifvertrages ist zum 
anderen zu prüfen, ob mehr als 
bisher statt einer Vielzahl im Tarif
vertrag selbst verbindlich und ab
schließend geregelter Tatbestände 
den Betriebs- und/oder Arbeits
vertragsparteien vor Ort die Rege
lungskompetenz eingeräumt wer
den soll, sei es durch sogenannte 
tarifliche Rahmenregelungen, die 
betriebsindividuell ausgefüllt wer
den, sei es durch spezielle Öff
nungsklauseln, die Abweichungen 
von den Tarifnormen ermöglichen, 
oder sei es durch einen gänzlichen 
Verzicht auf Tarifbestimmungen in 
bestimmten Bereichen.

Nach Auffassung der M+E-Ver- 
bände bedarf es durchaus einer 
deutlichen Verringerung von ver
bindlichem Regelungsumfang und 
Regelungsinhalten im Tarifvertrag. 
Ein künftiger Flächentarifvertrag 
muß im Sinne des Subsidiaritäts
prinzips den Ansprüchen der Be
triebspartner nach eigenständigen 
und selbstverantworteten Rege
lungen stärker Rechnung tragen. 
Ein allumfassender Flächentarif
vertrag, der jeden tatsächlichen 
oder auch nur denkbaren Sach
verhalt oder Streitfall verbindlich

für alle lösen will, wird der heuti
gen Situation in den Betrieben 
nicht mehr gerecht.

Die w irtschaftliche Lage in den 
Unternehmen ist außerordentlich 
different. Das zwingt die Unter
nehmen zu enormen Anstrengun
gen, durch Produktivitätssteige
rungen die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhalten und zu steigern. Es 
liegt auf der Hand, daß hierzu die 
einzelnen Betriebe völlig unter
schiedliche Wege einschlagen. 
Auch unabhängig davon hat die 
Individualität der Betriebe zuge
nommen. Schlagwort hierfür ist 
die „Unternehmenskultur“ . Das gilt 
vor allem für die A rbeitgeber-/ 
Arbeitnehmerbeziehungen und die 
Personalführung.

Die Frage, was und wie dies 
heute und in der Zukunft in den 
Tarifverträgen zu regeln ist, ist 
aber nicht einfach zu beantworten. 
Sie muß vielmehr sehr im Detail, 
orientiert an den unterschiedlichen 
Interessenlagen und Bedürfnissen 
der betrieblichen Praxis, unter
sucht werden. Pauschale Forde
rungen nach mehr Differenzierung, 
Verbetrieblichung etc., wie sie lei
der des öfteren in Stellungnahmen 
selbsternannter externer Ratgeber 
für die Tarifvertragsparteien fest
zustellen sind, helfen dabei nicht 
weiter.

Die Unternehmen erwarten, daß 
die Tarifverträge ihnen dort Spiel
raum lassen, wo sie ihn brauchen 
und wo sie bereit sind, im Inter
esse einer dynamischen Entwick
lung die unvermeidbaren Konflikte 
im Betrieb selbst zu lösen. Um
gekehrt erwarten die Unterneh
men, daß dort, wo ein betriebli
cher Konflikt über Arbeitsbedin
gungen sie eher in der dynami
schen Entwicklung stört, dieses 
Risiko durch kollektive tarifliche 
Regelungen weitestmöglich redu
ziert wird. Letzteres ist die soge
nannte Entlastungsfunktion der

Tarifverträge zugunsten der Unter
nehmen. Abgestellt auf diese ab
strakten Grundsätze kann dies zu 
einer sehr differenzierten Betrach
tung mit unterschiedlichen Ergeb
nissen bei den einzelnen potentiel
len Regelungsbereichen für Tarif
regelungen führen.

Das Beispiel Entlohnung

Als Beispiel sei an dieser Stelle 
nicht die schon vielfach diskutierte 
betriebsnahe und kundenorientier
te Gestaltung der Arbeitszeit an
geführt, sondern die Entlohnung, 
bei der man wie fo lgt unterschei
den könnte:

□  Es spricht viel dafür, daß die 
Vereinbarung von Tariferhöhun
gen, also der Lohnerhöhungs
raten, in der bisherigen Weise 
durch einen Flächentarifvertrag 
unter den gegebenen Umständen 
der beste Weg ist. Zur Zeit ist es 
für die Betriebe insgesamt gese
hen wohl kein Vorteil, wenn be
trieblich, das heißt wahrscheinlich 
zu unterschiedlichen Terminen und 
in unterschiedlicher Höhe, über 
Lohnerhöhungen verhandelt wird 
und nach möglicherweise arbeits
kampfmäßigen Auseinanderset
zungen Vereinbarungen getroffen 
würden.

□  Anderes g ilt bezüglich der 
Methoden und Systeme zur Ent
geltfindung. Hier zeichnet sich aus 
der Interessenlage der Unterneh
men ab, daß die Firmen einen weit 
größeren Spielraum benötigen, 
insbesondere bei der leistungsbe
zogenen Entlohnung, mit der über 
das Grundentgelt hinaus der indi
viduelle Leistungsbeitrag der ein
zelnen Mitarbeiter honoriert wird. 
Nur so können betriebsindividuelle 
Lösungen in Übereinstimmung mit 
den jeweiligen, von Betrieb zu Be
trieb unterschiedlichen Führungs
und Motivationskonzepten ermög
licht werden. Entsprechend der 
Erkenntnis, daß trotz grundsätzlich
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identischer Zielsetzungen zur Er
reichung des Unternehmenser
folges die Wege dorthin äußerst 
unterschiedlich sind, werden der
artige tarifliche Entlohnungsrege
lungen in bezug auf das Lei
stungsentgelt einen sehr weitge
faßten Rahmen beinhalten müs
sen, der in der betrieblichen Praxis 
durch Vereinbarungen zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat bzw. 
dem einzelnen Arbeitnehmer aus
gefüllt wird. Im einzelnen definierte 
tarifliche A lternativen von Lei
stungslohnmodellen, aus denen 
die Betriebsparteien auswählen 
können, werden insoweit schon zu 
eng sein. Eine solche abschließen
de „M enükarte“ im Tarifvertrag, 
wie sie die IG Metall teilweise z.B. 
auch für die Arbeitszeitgestaltung 
proklamiert, kann in den genann
ten Bereichen niemals die vielfälti
gen und unterschiedlichen Bedürf
nisse der betrieblichen Praxis ein
fangen.

□  Zunehmend wird von Unter
nehmen gefordert, hinsichtlich bis
her „starrer“ Zusatzleistungen wie 
der sogenannten Sonderzahlung 
Gestaltungsspielraum für Differen
zierungen zu schaffen sowohl 
nach dem wirtschaftlichen Ergeb
nis des Betriebes oder Unterneh
mens als auch nach dem Lei
s tungsbeitrag von Abteilungen, 
Gruppen oder des einzelnen M it
arbeiters.
□  Andererseits gibt es wiederum 
ein Bedürfnis der Firmen nach 
tariflichen Detailregelungen auch 
im Entlohnungsbereich, z.B. hin
sichtlich  der Berechnung von 
Geldansprüchen w ie z.B. der 
Krankenvergütung und der Ur
laubsvergütung. Bestimmen sol
che tariflichen Berechnungsrege
lungen transparent und klar, wie 
die jeweiligen Ansprüche zu erm it
teln sind, erübrigt bzw. reduziert 
dies den administrativen Aufwand 
in den Betrieben erheblich. Außer

dem können durch Tarifvor
schriften gerade in diesem Bereich 
im Vergleich zu sonst geltenden 
Gesetzesbestimmungen unmittel
bare Kostenvorteile für die Firmen 
erreicht werden.

Das Beispiel der Entlohnung 
zeigt also, daß es das apodikti
sche „Flächentarifvertrag Ja“ oder 
„Flächentarifvertrag Nein“ so nicht 
mehr gibt. Vielmehr müssen die 
Tarifvertragsparteien für die Be
triebe und ihre Mitarbeiter in be
zug auf jeden in Frage kommen
den Regelungsbereich das richtige 
Maß zwischen eigener Regelungs
zuständigkeit und Delegation der 
Regelungskompetenz auf die Be
triebsebene finden. Es gilt nun für 
die Tarifvertragsparteien, mit die
ser Arbeit und den hierfür notwen
digen Reformen zu beginnen. Nur 
so wird das deutsche Tarifsystem 
Überlebenschancen und Zukunft 
haben.

Walter Riester

Flächentarifvertrag -  ein Modell für die Zukunft

■ ■

Uber Sinn und Gestalt des 
Flächentarifvertrages wird seit 

Monaten heftig debattiert. Einige 
Arbeitgeber und Politiker aus den 
Reihen der CDU und FDP fühlen 
sich berufen, ihn gänzlich in Frage 
zu stellen. Die Gewerkschaften 
hingegen argumentieren, daß es 
zum Flächentarifvertrag keine A l
ternative gibt. Wer meint, es ginge 
dabei um Sommertheater oder ein 
Geplänkel zwischen Tarifvertrags
parteien irrt: Es geht vielmehr um 
die Ausgestaltung unseres Tarif
vertragssystems und damit um ein 
zentrales Element unseres Sozial
staates und unserer W irtschafts
ordnung.

Um gleich einem verbreiteten 
Mißverständnis entgegenzutreten: 
Der Begriff „Flächentarifvertrag“ 
bezeichnet nicht ein en detail aus
gefeiltes Regelwerk, das über die 
gesamte W irtschaft Deutschlands 
gestülpt wird. In der gesamten 
Bundesrepublik g ib t es rund 
43000 Tarifverträge, allein im Or
ganisationsbereich der IG Metall 
gibt es 363 Tarifverträge in der 
Metall-, Eisen- und Stahlindustrie 
sowie 794 im Metallhandwerk.

Durch den Flächentarifvertrag 
legen die Tarifvertragsparteien ver
bindlich Mindestbedingungen für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer fest. Diese Mindestbedin
gungen definieren die Einkom
menshöhe, die Arbeitszeiten und 
Grundsätze der Arbeitsbedingun
gen, also elementare Eckpunkte. 
Die Tarifvertragsparteien bekamen 
durch das Grundgesetz den Auf
trag erteilt, in eigener Verantwor
tung diese Bedingungen festzule
gen. Der Gesetzgeber billigte ih
nen die größte Kompetenz zu.

Das bedeutet nicht, daß andere 
Länder, die diese Ausprägung der 
Tarifautonomie nicht kennen, auf 
M indestbedingungen verzichten 
könnten. Dort legt sie der Staat 
fest. Die Nachteile liegen auf der
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Hand: Zum einen kann der Staat 
die differenzierte Situation in den 
Betrieben nicht erfassen, er ist 
betriebs- und unternehmensfern. 
Zum zweiten aber können politi
sche Ziele ökonomische Vernunft 
außer Kraft setzen.

Das deutsche Modell des Flä
chentarifvertrages prägt seit über 
40 Jahren das Gesicht unseres 
Sozialstaates und unserer W irt
schaftsordnung mit. Es ist auch 
bei den Arbeitgebern unstrittig, 
daß er seine Funktionen erfolg
reich ausfüllte: Der Flächentarif
vertrag vermeidet, daß Arbeitneh- 
merinnen und Arbeitnehmer ge
zwungen sind, gegeneinander zu 
konkurrieren und unterdurch
schnittliche Arbeits- und Einkom
mensbedingungen hinzunehmen. 
Gerade in den vergangenen Jah
ren hat er sich in dieser Funktion 
bewährt. Er stellt zum zweiten im 
vorwettbewerblichen Bereich für 
d ie Betriebe und Unternehmen 
annähernd gleiche Bedingungen 
her, verm eidet damit Unterbie
tungskonkurrenzen zu Lasten der 
Beschäftigten und kann ein inno
vatives, produktivitätsförderndes 
Klima, das die Wettbewerbsposi
tion der Unternehmen im interna
tionalen Konzert stärkt, anregen. 
Er g ib t som it für Betriebe und 
Beschäftigte Planungssicherheit.

Ergänzung durch 
Betriebsvereinbarungen

Die Vereinbarungen der Tarifver
tragsparteien in der Fläche werden 
ergänzt durch die Vereinbarungen, 
die die Betriebsparteien innerhalb 
dieses Rahmens finden. Hier wird 
die Feinjustierung auf die betriebli
chen Belange vorgenommen. 
Dabei ist der Spielraum weitaus 
größer, als die Verlautbarungen 
der Arbeitgeber vermuten lassen. 
So sind die bestehenden Regelun
gen über die Arbeitszeiten so 
beweglich, daß etwa die Arbeits

zeit-Vereinbarung bei Opel in Rüs
selsheim, die Arbeitszeiten zw i
schen 31 und 38,75 Stunden in 
der Woche bei Einhaltung der 35- 
Stunden-W oche in einem Zeit
raum von 12 Monaten zuläßt, voll
ständig durch den Tarifvertrag ab
gedeckt ist. Weitergehende Vor
schläge der IG Metall etwa zu Ar
beitszeitkonten wurden von den 
Arbeitgebern in der vergangenen 
Tarifrunde schroff abgelehnt.

Unsere Erfahrungen zeigen, daß 
viele Arbeitgeber bislang die be
stehenden Spielräume nicht aus
schöpfen. Das mag auf einen 
schlechten Informationsstand zu
rückzuführen sein. Unkenntnis 
scheint selbst in der Spitze vor
zuherrschen: Wenn etwa der Ge
schäftsführer von Gesamtmetall, 
Dieter Kirchner, jüngst forderte, 
daß bestimmte Abteilungen in den 
Betrieben auch 40 Stunden arbei
ten können müssen, vergaß er zu 
erwähnen, daß dies laut Tarifver
trag für 13 bzw. 18% der Beschäf
tigten schon seit 1990 möglich ist, 
diese Regelung aber unzureichend 
von den A rbeitgebern genutzt 
w ird. Einige Unternehmen und 
Betriebsräte haben inzwischen 
den Gestaltungspielraum, den die 
Tarifverträge bieten, auszuschöp
fen gewußt. Voraussetzung ist 
allerdings ein konstruktives Vorge
hen unter Einhaltung der M itbe
stimmungsrechte der Interessen
vertreter.

Das Zusammenspiel von Flä
chentarifvertrag und Betriebsver
einbarung hat sich trotz aller Pro
bleme gerade in schwierigen Zei
ten bewährt. Es wurde 1994 ge
stärkt durch den Beschäftigungs
sicherungsvertrag, der zwei Wege 
der einvernehmlichen Verkürzung 
der Arbeitszeiten auf bis zu 30 
Stunden auf der Betriebsebene er- 
öffnete: Zum einen kann die Ar
beitszeit für alle gesenkt werden, 
wenn damit eine Beschäftigungs

sicherung einhergeht, zum ande
ren für Teile des Betriebes, wenn 
ein Teillohnausgleich gezahlt wird.

Verbetrieblichung schädlich

Diesen Weg, also verbindlich 
definierte W ahlmöglichkeiten im 
Tarifvertrag zu eröffnen, die den 
betrieblichen Gegebenheiten und 
den Bedürfnissen der Belegschaf
ten angemessene Lösungen an
bieten, will die IG Metall als Re
formprojekt weiterverfolgen. Aller
dings wollen w ir damit eine ande
re Richtung einschlagen als jene, 
die meinen, nur noch unverbindli
che Empfehlungen in den Tarifver
trag aufnehmen zu können. Dazu 
bedürfte es zum einen eines Flä
chentarifvertrages nicht, zum 
zweiten aber geriete das Zusam
menspiel des Flächentarifvertra
ges und der Betriebsvereinbarung, 
das allgemeine Mindestbedingun
gen mit betrieblicher Feinplanung 
zu kombinieren weiß, vollständig 
aus dem Lot.

Noch gravierender wäre es, 
wenn aus dem Zusammenspiel ein 
betriebliches Solo würde, also -  
wie es radikale Arbeitgeber fo r
dern -  keine Flächentarifverträge 
mehr abgeschlossen würden. Die 
Konsequenzen wären erheblich:

In jedem  Betrieb müßte ein 
Haustarifvertrag durchgefochten 
werden. Die IG Metall mit ihrer so
liden Basis bei Betriebsräten und 
Belegschaften wäre dazu in der 
Lage. Problematischer wäre das 
für Unternehmen in engen Produk
tionsverbünden. Beispiel: In der 
Automobilindustrie wird im Her
steller-Unternehmen ein Haustarif
vertrag durchgesetzt, es fo lgt der 
Zulieferer X, dann der Zulieferer Y. 
Lieferketten gerieten so in Turbu
lenzen. Bei Haustarifverträgen 
wäre zudem an den konkreten 
betrieblichen Daten anzusetzen. 
Damit würden die prosperierenden 
Firmen den Takt angeben, andere
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müßten -  um qualifzierte Beschäf
tigte zu halten -  nachziehen. Ich 
befürchte zudem, daß durch die 
Fixierung auf betriebliche Einzel
probleme auf Dauer die Einbezie
hung übergeordneter Ziele, wie 
etwa der Aufbau von Beschäfti
gung, aus dem Blickfeld verloren 
ginge. Eine Verbetrieblichung der 
Tarifpolitik wäre also für alle Be
teiligten schädlich.

Neue Formen 
der Arbeitsorganisation

Unter Reform des Flächentarif
vertrages versteht die IG Metall je
doch noch mehr als die Eröffnung 
geregelter Wahlmöglichkeiten. Sie 
weiß, daß der Flächentarifvertrag 
seine Vorteile um so wirkungsvol
ler entfalten kann, je mehr er be
stehende Probleme erfaßt und 
dafür Lösungsmöglichkeiten an
bietet bzw. Mindestbedingungen 
festsetzt.

Produktions- und Arbeitsorgani
sation und die an die Arbeitneh
mer gestellten Anforderungen wa
ren in den letzten Jahren Um
brüchen unterworfen. Die Leistung 
und Arbeit der Beschäftigten in In
dustrie  und produktionsnaher 
Dienstleistung haben sich gewan
delt. Unsere Tarifverträge erfassen 
diese Veränderung nur unzurei
chend. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer werden nach 
Kriterien der 60er Jahre honoriert. 
Dies hat zur Folge, daß zur Zeit 
zwar die Leistungen abgefordert, 
aber im besten Falle durch Prä
mien, im schlechtesten Falle gar 
nicht entlohnt werden. Hier müs
sen neue Entgeltstrukturen ge
schaffen werden, die die erbrach
ten Leistungen von Angestellten 
und Arbeitern erfassen. Sie kön
nen Anreiz für kreatives und enga
giertes Arbeiten sein.

Beschäftigte sollen heute Pro
duktion und Technik mitgestalten, 
zu ihrer permanenten Verbesse
rung beitragen. Das setzt aller

dings voraus, daß die Beschäftig
ten m otiviert, interessiert und 
kom petent sind. Sie brauchen 
Qualifikationsmöglichkeiten -  ein 
Bereich, der in der betrieblichen 
Praxis jenseits aller Verlautbarun
gen über die Notwendigkeit le
benslangen Lernens defizitär ist. 
Den Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmern muß zudem Raum 
und Recht für Beteiligung und 
Gestaltung eingeräumt werden.

Der Erkenntnis, daß neue For
men der Arbeitsorganisation not
wendig sind, folgen zwar zuneh
mend mehr unternehm erische 
Taten, o ft aber nur halbherzige. 
Chancen werden häufig durch 
bürokratische, rein auf Rationali
sierung setzende Vorgehenswei
sen w ieder konterkariert. Die Im
pulse für kreatives, qualitätsbe
wußtes und innovatives Arbeiten, 
die in den neuen Konzepten der 
Produktion angelegt sind, werden 
so im Keim erstickt.

Die IG Metall verfolgt mit ihren 
Vorstellungen zu einem neuen Ent
geltrahmentarifvertrag zwei Ziele: 
Erstens will sie die Voraussetzung 
für humanes und attraktives Arbei
ten stärken und den Beschäftigten 
mehr Gestaltungsräume eröffnen. 
Zweitens will sie die Innovations
kraft der Unternehmen und Betrie
be fördern und damit einen zu
kunftsgerichteten Beitrag zur Be
schäftigungssicherung leisten.

Blockaden der Arbeitgeber

Seit nunmehr zehn Jahren ver
handelt die IG Metall über einen 
Entgeltrahmentarifvertrag. Bislang 
konnten w ir nur einige Firmentarif
verträge mit gemeinsamen Ent
geltstrukturen abschließen, in der 
Fläche konnten w ir sie nicht 
durchsetzen. Weitergehende Vor
schläge treffen auf sich immer 
höher auftürmende Blockaden.

Dies kann kaum verwundern. 
Alle Reformvorschläge, die bislang

63 S. 1995 (3-428-08359-8)
DM 10,- /  öS 78 ,- /  sFr 10,-

Zum Zeitpunkt der deutschen Wieder
vereinigung herrschte die allgemeine 
Auffassung, daß sich mit der politischen 
Einheit auch die wirtschaftliche Einheit 
rasch herstellen ließe. Warum sich dieser 
Prozeß sehr viel schwieriger gestaltete, 
als zunächst angenommen, stellt der 
Autor in dem vorliegenden Bändchen 
kurz und prägnant dar. Folgende The
men werden jeweils in einzelnen Kapi
teln behandelt:
Illusionen über die Wirtschaftskraft der 
DDR —  Die Wirklichkeit —  Reformen 
einer Volkswirtschaft im Übergang von 
der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft
—  Schnell lösbare Reformen in Ost
deutschland —  Preisreform und Lohnre
form in den neuen Bundesländern— Die 
Konzentration auf die Angebotsreform
—  Psychologische Probleme —  Die 
Gründung der Treuhandanstalt —  Die 
Konfrontation mit Mammutproblemen
—  Organisatorische Probleme —  Priva
tisierungsgrundsätze —  Privatisierung 
und Sanierung von Industriebetrieben —  
Reprivatisierung —  Privatisierung mit 
Hilfe von Managementgesellschaften —  
Privatisierung durch MBO’s und MBI’s
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Stillegung von Betrieben —  Die Privati
sierung der Betriebe des Handels —  Die 
Privatisierung von Grundstücken —  Die 
Privatisierung der Land- und Forstwirt
schaft— Zusammenarbeit derTreuhand- 
anstalt mit dem Bund und den neuen 
Bundesländern —  Zusammenarbeit der 
Treuhandanstalt mit den Gewerkschaf
ten —  Zusammenarbeit bei Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen —  Probleme der 
Vermögenszuordnung —  Die Treuhand
anstalt und das Vermögen der Parteien 
und Massenorganisationen —  Das Pro
blem des Osthandels —  Die Beratung 
osteuropäischer Länder —  Die Kritik an 
der Treuhandanstalt —  Die Rolle der 
Europäischen Union im Übergangspro
zeß —  Das Ergebnis bei der Privatisie
rung der Industrie —  Die Tätigkeit der 
Treuhandanstalt im Spiegel der Finan
zen —  Die Finanzierung des Ausgabe
überschusses —  Die Nachfolgeinstitu
tionen der Treuhandanstalt
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von den Metallarbeitgeberverbän
den vorgestellt wurden, verfolgen 
ein Ziel: das Absenken der Stan
dards. Ob sie nun Klauseln für 
K lein- und M ittelbetriebe, Ein
stiegslöhne für Berufsanfänger 
oder Langzeitarbeitslose, Ortsab
schläge oder die Abschaffung der 
Mehrarbeitszuschläge fordern, je
weils sollen die Mindestbedingun
gen unterboten werden können. 
Sie zielen außerdem darauf, kol
lektive Regelungen und verbind
liche Vereinbarungen zurückzu
drängen. Die Arbeitgeberverbände

erweisen sich als ausgesprochen 
strukturkonservativ, damit drohen 
bestehende strukturelle Defizite 
zementiert zu werden. Unter Re
form verstehen sie nicht eine qua
litative Weiterentwicklung, die die 
Unternehmen und Betriebe fit für 
die Zukunft macht, sondern einen 
quantitativen Rückschritt zu La
sten der Beschäftigten. Dahinter 
steckt der Irrglaube, daß die Wett
bewerbsfähigkeit der deutschen 
W irtschaft sich nur über den Preis, 
aber nicht über Innovation und 
Qualität, Faktoren die unmittelbar

durch das „Humankapital“ beige
steuert werden, hersteilen ließe. 
Das hieße, den Weg ins Jahr 2000 
im Treibsand antreten.

Die IG Metall will hingegen We
ge einer flexiblen, aber verbindli
chen Regulierung gehen -  um die 
Demokratisierung des Arbeitsle
bens voranzutreiben, Innovationen 
anzuregen und die ausgleichende 
Bedeutung des Flächentarifvertra
ges zu bewahren. Der Flächenta
rifvertrag ist auch heute ein Modell 
für die Zukunft.

Norbert Berthold

Betriebsnähere Tarifverhandlungen -  Nur eine Frage der Zeit!

Die Arbeitslosigkeit in Deutsch
land kommt nicht von ihrem 

hohen Niveau runter. Auch der 
konjunkturelle Aufschwung konn
te bisher die Zahl der Arbeitslosen 
nicht wesentlich unter die Marke 
von 5 Mill. drücken. Zu den 3,45 
Mill. Arbeitnehmern, die als Ar
beitslose registriert sind, kommen 
mindestens weitere 1,5 Mill., die 
entweder durch arbeitsmarktpoli
tische Aktivitäten aus dem Markt 
genommen werden oder den Ar
beitsmarkt über den Notausgang 
des vorzeitigen Ruhestandes ver
lassen (müssen). Die andauernde 
Massenarbeitslosigkeit trägt aber 
auch mit dazu bei, daß es vor 
allem weniger qualifizierten, behin
derten und älteren Arbeitnehmern 
immer schwerer fällt, w ieder in 
Arbeit und Brot zu kommen. Es 
verwundert deshalb auch nicht, 
daß gegenwärtig über ein Drittel 
der Arbeitslosen länger als ein 
Jahr arbeitslos sind.

Die miserable Lage auf dem Ar
beitsm arkt und die geringen

Chancen der Problemgruppen, ei
nen neuen Arbeitsplatz zu finden, 
haben die Kritik an der Tarifauto
nomie und dem Flächentarifver
trag verstärkt. Die Tarifautonomie, 
die den Arbeitsmarkt zu einem 
wettbewerblichen Ausnahmebe
reich macht, ist in einer marktw irt
schaftlichen Ordnung nur gerecht
fertigt, wenn die Tarifvertragspar
teien die ihnen übertragene 
Verantwortung für die Beschäfti
gung auch wahrnehmen und nicht 
auf Dritte abwälzen. Dieser Verant
wortung werden die Verbände auf 
der Arbeitgeber- und Arbeitneh
merseite aber immer weniger ge
recht. Es wird -  vor allem nach den 
letzten Tarifabschlüssen -  zuneh
mend kritisch gefragt, ob die Tarif
autonom ie ein überholtes Ord
nungsmodell1 und der Flächen
tarifvertrag heute noch zeitgemäß 
sei.

' Vgl. W. M ö s c h e l :  Tarifautonomie -  Ein 
überholtes Ordnungsmodell?, erscheint in: 
W. Z o h l n h ö f e r  (Hrsg.): Tarifautonomie 
auf dem Prüfstand, Berlin 1995.

Die persistent hohe Arbeitslo
sigkeit entsteht, weil die w irt
schaftlichen Akteure auf dem Ar
beitsmarkt auf exogene Schocks 
nicht adäquat reagieren. Es sind 
vor allem zwei Arten von Daten
änderungen, die man mit Flächen
tarifverträgen kaum adäquat ver
arbeiten kann. Ein erstes Problem 
entsteht, weil seit den 80er Jahren 
die Nachfrage nach weniger quali
fizierter Arbeit relativ zur qualifi
zierten Arbeit zurückgeht. Dies hat 
nicht nur mit der Art des techni
schen Fortschritts zu tun2, son
dern ist wohl auch auf den inten
siveren Wettbewerb mit Ländern 
zurückzuführen, die über kompa
rative Vorteile bei der Produktion 
arbeitsintensiver Güter verfügen. 
Eine zweite Schw ierigkeit tr itt 
durch den strukturellen Wandel 
auf. Die Wiedervereinigung hat vor 
allem in O stdeutschland einen

2 Vgl. P. K r u g m a n :  Past und Prospective
Causes of High Unemployment, in: Federal 
Reserve Bank of Kansas City, Reducing 
Unemployment: Current Issues and Policy 
Options, Jackson Hole 1994, S. 64-71.
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erheblichen Bedarf an neuen w irt
schaftlichen Strukturen ausgelöst. 
Die Strukturen verändern sich 
aber auch in Westdeutschland, wo 
der Dienstleistungssektor auf Ko
sten des industriellen Sektors 
wächst. Dies löst nicht nur sek
torale Verschiebungen aus, son
dern ändert auch die regionalen 
Strukturen. Damit wird aber das 
branchenspezifische Humankapi
tal ständig umbewertet3.

Trotz des wirtschaftlichen Wan
dels läßt sich Arbeitslosigkeit ver
meiden, wenn die berufliche, re
gionale und sektorale M obilitä t 
hoch oder die qualifikatorische, re
gionale und sektorale Lohnstruk
tu r flexibel ist. Die Arbeitnehmer 
sind aber kurzfristig weder beruf
lich noch regional, noch sektoral 
mobil genug. Ein Anstieg der 
A rbeits losigkeit läßt sich som it 
nach den qualifikatorischen, regio
nalen und sektoralen Schocks nur 
verhindern, wenn die Löhne auf 
diesen Teilarbeitsmärkten flexibel 
sind. Die Lasten des w irtschaftli
chen Wandels werden in diesem 
Fall individuell über den Preis
mechanismus getragen. Dieses In
strument flexibler relativer Preise, 
das man nutzen könnte, um für

3 Vgl. K.-H. P a q u e :  Arbeitslosigkeit und 
sektoraler Strukturwandel -  Eine Interpre
tation von vier Dekaden westdeutscher Ar
beitsmarktgeschichte, in: List Forum, 21
(1995), S. 169 ff.

Unternehmungen und Arbeitneh
mer Zeit zu kaufen, steht aber in 
der Realität nur bedingt zur Ver
fügung. Weder die qualifikatori- 
sche4 noch die regionale5, noch die 
sektorale6 Lohnstruktur ist ausrei
chend flexibel. Wenn es aber nicht 
möglich ist, sich über veränderte 
relative Preise anzupassen, müs
sen die eingetretenen Ungleichge
wichte über Mengenbewegungen 
abgebaut werden. Die Leidtragen
den höherer regionaler und sekto
raler Arbeitslosigkeit sind vor al
lem die immobilen und weniger 
qualifizierten Arbeitnehmer.

Diese negative Entwicklung lie
ße sich eindämmen, wenn wenig
stens die Arbeitszeiten (Wochen-, 
Jahres- und Lebensarbeitszeit) in 
den Unternehmungen flexibel ge- 
handhabt würden. Vor allem fle
xible Wochenarbeitszeiten können 
von zwei Seiten aus helfen, die 
realen Lohnstückkosten zu senken 
und dam it Arbeitsplätze zu erhal

4 Vgl. OECD: The OECD Jobs Study. Facts, 
Analysis, Strategies, Paris 1994, S. 22; H. 
S i e b e r t :  Geht den Deutschen die Arbeit 
aus?, München 1995, S. 134 - 135; T. van  
d e r  W i l l i g e n :  Unemployment, Wages, 
and the Wage Structure, in: R. C o r k e r  
u.a. (Hrsg.): United Germany: The First Five 
Years, IMF Occasional Paper 125, Wa
shington, D.C. 1995, S. 32-33.

5 Vgl. J. M ö l l e r :  Lohnstruktur, Lohnflexi
bilität und Arbeitslosigkeit, in: List Forum, 
21 (1995), S. 163; H. S i e b e r t ,  a.a.O., 
S. 131-133; T. v a n  d e r  W i l l i g e n ,  
a.a.O., S. 31.

6 Vgl. J. M ö l l e r ,  a.a.O., S. 159; T. van
d e r  W i l l i g e n ,  a.a.O., S. 31.

ten und neue zu schaffen. Die 
Lohnkosten fallen geringer aus, 
wenn Leer- und Fehlzeiten abge
baut und die Kapazitätsnutzungs
zeiten erhöht werden können, 
ohne daß Überstundenzuschläge 
und Sondervergütungen für Son
derschichten anfallen. Die Arbeits
produktivität wird gesteigert, wenn 
es den Unternehmungen möglich 
wird, die Arbeitsorganisation bes
ser an die betrieblichen Erforder
nisse anzupassen, und die Arbeit
nehmer die M öglichkeit haben, 
ihre Arbeitszeit stärker an den indi
viduellen Präferenzen auszurich
ten. Dieser Weg wird gegenwärtig 
aber noch kaum gegangen7. Die 
Tarifrunde 1994 hat zwar in einigen 
Bereichen zu begrenzten Arbeits
zeitkorridoren geführt. Überstun
den-, Samstags- und Sonntagsar
beit sind aber nach wie vor zu
schlagspflichtig.

Ein erheblicher Teil der gegen
wärtigen M assenarbeitslosigkeit 
ist somit klassische Arbeitslosig
keit auf Teilarbeitsmärkten8. Die 
Reallöhne sind nicht nur für die 
weniger qualifizierten Arbeitneh
mer zu hoch, sie sind auch in den 
schrumpfenden Sektoren und in

7 Vgl. J. G ö b e l :  Flexible Arbeitszeiten in 
Tarifvertrag und Betrieb, in: Arbeitgeber, 46 
(1994), S. 841 ff.; 904 ff.

8 Vgl. N. B e r t  h o l d ,  R. F e h n :  Arbeits
losigkeit -  Woher kommt sie? Wann bleibt 
sie? Wie geht sie?, in: List Forum, 20 (1994), 
S. 315.
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den Regionen, die wirtschaftlich 
an Boden verlieren, alles andere 
als markträumend. Die bestehen
den Formen der Flächentarifver
träge, die viel zu wenig Rücksicht 
auf die spezifische Situation auf 
den Teilarbeitsmärkten nehmen, 
sind nicht In der Lage, die Un
gleichgewichte in diesen Arbeits
marktsegmenten ohne steigende 
Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Es 
ist deshalb eine Lohn- und Tarif
politik notwendig, die hilft, die rea
len Lohnstückkosten in den von 
Arbeitslosigkeit betroffenen Seg
menten des Arbeitsmarktes zu 
verringern. Dies kann grundsätz
lich sowohl über flexiblere Nomi
nallöhne als auch über flexiblere 
Arbeitszeiten erfolgen.

Mißtrauen gegen 
den Marktmechanismus

Es liegt deshalb auf der Hand, 
die bestehenden Flächentarifver
träge durch betriebsnähere Verein
barungen zu ersetzen. Die Ver
tragspartner sind bei dezentralen 
institutionellen Arrangements der 
Lohn- und Tarifpolitik besser in der 
Lage, die spezifischen Gegeben
heiten in den einzelnen Segmen
ten des Arbeitsmarktes zu berück
sichtigen. Dies gilt nicht nur für die 
Löhne, sondern auch für die Ar
beitszeiten. Damit kommt man 
aber sowohl den Interessen der 
einzelnen Unternehmungen als 
auch denen der einzelnen Arbeit
nehmer entgegen. Es verwundert 
deshalb auch nicht, wenn man 
w eltw eit eine Tendenz hin zu 
betriebsnäheren Verhandlungen 
zwischen Arbeitnehmern und Un
ternehmungen beobachten kann9. 
Die Frage ist vielmehr, weshalb 
sich in Deutschland sowohl die Ar
beitgeberverbände als auch die

9 Vgl. N. B e r t h o l d ,  R. Fehn :  Evolution 
von Lohnverhandlungssystemen -  Macht 
oder ökonomisches Gesetz?, erscheint in: 
W. Z o h l n h ö f e r  (Hrsg.): Tarifautonomie 
auf dem Prüfstand, Berlin 1995.

Gewerkschaften gegen eine sol
che Entwicklung stemmen.

Betriebsnahe Lohnverhandlun
gen stehen zum einen im Kreuz
feuer der Kritik, weil viele Kritiker 
des m arktlichen Koordinations
mechanismus noch immer dem 
Irrglauben anhängen, daß es effizi
entere Wege als flexible Löhne auf 
Teilarbeitsmärkten gibt, um die un
vermeidbaren Lasten des w irt
schaftlichen Wandels zu verarbei
ten. Viele (Arbeitsmarkt-)Politiker 
in allen politischen Parteien und 
auch die Tarifvertragsparteien be
zweifeln, daß der preisliche Ko
ordinationsmechanismus auf den 
Arbeitsmärkten das effizienteste 
Mittel ist, um sich an technologi
sche und strukturelle Veränderun
gen anzupassen. Sie setzen viel 
lieber auf staatliche Lösungen. 
Dabei kommt der aktiven Arbeits
marktpolitik -  Qualifizierung, Um
schulung, Mobilitätshilfen etc. -  
eine besondere Bedeutung zu.

Dieser staatliche Weg ist in ei
ner m arktw irtschaftlichen Ord
nung aber nur gerechtfertigt, wenn 
er der Anpassung über flexible 
Löhne eindeutig überlegen ist. Wir 
müssen das schwedische Beispiel 
einer überaus aktiven, aber letzt
lich gescheiterten Arbeitsm arkt
politik gar nicht mehr bemühen. 
Ein Blick auf die ostdeutschen 
Arbeitsmärkte reicht aus, um zu 
erkennen, daß dies ein gefähr
licher Irrweg ist. Die seit Anfang 
der 90er Jahre aufgelegten viel
fältigen Arbeitsm arktprogram m e 
waren trotz gewaltiger finanzieller 
Anstrengungen nicht in der Lage, 
die negativen beschäftigungs
politischen Folgen einer falschen 
Lohnpolitik, die sich an dem für 
die Beschäftigung fatalen vertei
lungspolitischen Ziel „g le icher 
Lohn für gleiche Arbeit in ganz 
Deutschland“ orientierte, auch nur 
annähernd auszugleichen. Es ge
lang nicht, das Gefälle der Arbeits

losenquoten zwischen den neuen 
und den alten Bundesländern 
spürbar einzuebnen.

Investitionen in Realkapital

Die Tarifverhandlungen auf der 
Ebene von Unternehmungen ste
hen aber zum anderen auch auf
grund intertemporaler Überlegun
gen in der Kritik. Es gehört inzwi
schen schon zum Standardreper
toire der Kritiker dezentraler Lohn
verhandlungen, darauf hinzuwei
sen, daß diese Form des institutio
nellen lohnpolitischen Arrange
ments den strukturellen Wandel 
bremsen würde, well die Unter
nehmungen in diesem Falle nur 
noch bereit seien, weniger in 
Realkapital10 zu investieren. Mit 
einer geringeren Investitionstätig
keit ist aber nicht nur ein niedrige
res Wachstum der Arbeitsproduk
tiv itä t11, sondern stets auch eine 
weniger dynamische Entwicklung 
der Beschäftigung verbunden.

Die Arbeitnehmer werden bei 
Verhandlungen auf der Ebene von 
Unternehmungen ihre Lohnforde
rungen stärker an der Gewinn
situation ihrer Unternehmung aus- 
richten. Es spricht vieles dafür, 
daß die hoch produktiven Unter
nehmungen relativ hohe, die nied
rig produktiven Unternehmungen 
aber auch nur relativ geringe Löh
ne zahlen müssen. Hieraus wird 
der Schluß gezogen, daß eine 
stark produktivitätsorientierte Ent
lohnung die innovativen Unterneh
mungen „bestrafe“ und die w irt
schaftlich schwachen Unterneh
mungen „belohne“12. Damit sän-

Vgl. K. O. M o e n e ,  M. W a l l e r s t e i n ,  
M. H o e l :  Bargaining Structure and
Economic Performance, in: R. F l a n a g a n
u.a. (Hrsg.): Trade Union Behaviour, Pay- 
Bargaining, and Economic Behaviour. FIEF 
Studies in Labour Markets and Economic 
Policy, Oxford 1993, S. 113.

11 Vgl. L. B e l l ,  R. F r e e m a n :  Does a 
Flexible Industy Wage Structure Increase
Employment? The U.S. Experience, NBER 
Working Paper Nr. 1604, Cambridge, MA 
1985.
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ken aber nicht nur die Anreize der 
Pionieruntemehmungen sinken, in 
Realkapital zu investieren, auch 
die weniger dynamischen Unter
nehmungen würden von dem 
Druck befreit, verstärkt zu rationa
lisieren. Der für den wirtschaftli
chen Wohlstand unumgängliche 
Prozeß der „schöpferischen Zer
störung“ würde abgebremst, die 
Arbeitsproduktivität wüchse lang
samer, die Beschäftigung ginge 
zurück.

Diese Kritik an Lohnverhandlun
gen auf der Ebene von Unterneh
mungen ist aber aus mehreren 
Gründen wenig stichhaltig. Es ist 
schon mehr als abenteuerlich, 
wenn man in einer Zeit, in der ra
santer technischer Fortschritt und 
verstärkter internationaler Wettbe
werb die realen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten erheblich verän
dern, von der Lohnpolitik verlangt, 
noch einen draufzusetzen und den 
strukturellen Wandel zu beschleu
nigen. Die hohe Konkursquote un
ter den Unternehmungen, die fort
schreitende Deindustrialisierung in 
O stdeutschland, die persistent 
hohe Arbe its losigke it und der 
hohe Anteil von Langzeitarbeits
losen unter den wenig qualifizier
ten Arbeitnehmern deuten darauf 
hin, daß jetzt wohl nicht die Zeit 
ist, die Lohnpolitik als Produktivi
tätspeitsche einzusetzen. Sie ist 
vielmehr als Puffer gefordert, um 
den strukturellen Wandel etwas 
abzufedern. Damit hilft man vor al
lem den wirtschaftlich schwäche
ren Unternehmungen am Markt 
und auch den (weniger qualifizier
ten) Arbeitnehmern in Arbeit und 
Brot zu bleiben.

Es bleibt aber auch Kritikern 
dezentraler Lohnverhandlungen 
nicht verborgen, daß sich die Ef
fektiv- von den Tariflöhnen unter-

'2 Vgl. H. F l a s s b e c k ,  W. S c h e r e m e t :  
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, in: Die Zeit, 
Nr. 19 vom 5. Mai 1995, S. 26.

scheiden. Die Lohndrift, die bis 
Anfang der 70er Jahre eine erheb
liche Rolle spielte, lag -  in Abhän
gigkeit von der konjunkturellen 
Lage -  in der Größenordnung von 
10 bis 20% des Tariflohnes13. Die 
dynamischeren Unternehmungen 
entlohnten und entlohnen ihre 
Beschäftigten effektiv höher als 
die w irtschaftlich  schwächeren. 
Die beschäftigten Arbeitnehmer 
schöpfen somit auch bei zentralen 
Lohnverhandlungen einen Teil der 
Renten ab, die im Produktions
prozeß entstehen. Da Realkapital 
international sehr mobil ist, sind 
diesen Aktiv itä ten der A rbe its
platzbesitzer aber Grenzen ge
setzt, wenn sie die eigenen Ar
beitsplätze nicht aufs Spiel setzen 
wollen.

Wenn man einmal davon ab
sieht, daß sich die Lohndrift seit 
Anfang der 70er Jahre stark verrin
gert hat14, weil durch die Flächenta
rifverträge das Tariflohnniveau im
mer höher getrieben wurde und 
kaum noch Platz fü r fre iw illig  
höhere Löhne der Unternehmun
gen läßt, ist ein grundlegender 
Unterschied zwischen den gegen
wärtig relativ zentralen und mögli
chen dezentralen Lohnverhand
lungen zumindest für die dynami
scheren Unternehmungen nicht zu 
erkennen. Die w irtschaftliche Lage 
würde sich allerdings für die w irt
schaftlich schwächeren Unterneh
mungen grundlegend ändern. 
Diese Unternehmungen haben es 
bei den gegenwärtigen Flächen
tarifverträgen schwer, am Markt zu 
bleiben, weil die vereinbarten Tarif
löhne zu hoch sind. Bei betriebs
nahen Verhandlungen werden

13 Vgl. W. F r a n z :  Die Lohnfindung in 
Deutschland in einer internationalen Per
spektive: Ist das deutsche System ein Aus
laufmodell?, CILE Diskussionspapier 24 -  
1995, S. 3; C. S c h n a b e l :  Die übertarifli
che Bezahlung. Ausmaß, Entwicklung und 
Bestimmungsgründe, Köln 1994, 22 ff.

14 Vgl. C. S c h n a b e l , a.a.O., S. 49.

eher Löhne gefunden, die ihren 
wirtschaftlichen Verhältnissen ent
sprechen. Die Chancen der Unter
nehmungen zu überleben, steigen 
an, die der beschäftigten Arbeit
nehmer, den Arbeitsplatz zu behal
ten und die der Arbeitslosen, einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden, er
höhen sich.

Investitionen in Humankapital
Die entschiedenste Kritik an 

betriebsnahen Lohnverhandlun
gen wird von den Gewerkschaften 
geübt. Sie befürchten, daß ihnen 
bei einem solchen institutionellen 
Arrangement die Lohnpolitik als 
verte ilungspolitische Waffe aus 
der Hand geschlagen wird. Die 
Gewerkschaften überall auf der 
Welt streben nicht nur „gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit“ an, sie 
haben auch eine starke Abneigung 
gegen ungleich verteilte (Arbeits-) 
Einkommen. Vor allem die gerin
gen Einkommen der weniger qua
lifizierten Arbeitnehmer sind ihnen 
ein Dorn im Auge. Das Instrument, 
das sie vor allem einsetzen, um 
die Einkommensverteilung gleich
mäßiger zu gestalten, ist die (Sok- 
kel-)Lohnpolitik. Der Preis einer 
solchen egalitären Lohnpolitik  
zeigt sich nicht nur darin, daß die 
Arbeitslosigkeit unter den Arbeit
nehmern mit der geringsten Quali
fikation stark ansteigt, die Arbeit
nehmer investieren auch zu wenig 
in Humankapital.

Es liegt auf der Hand, daß 
betriebsnähere Lohnverhandlun
gen nicht nur das verteilungspoliti
sche Ziel „gleicher Lohn für glei
che A rbe it“ verletzen müssen, 
sondern auch die verteilungspoliti
sche Waffe der Sockellohnpolitik 
stum pf werden lassen. Die weni
ger qualifizierten Arbeitnehmer ha
ben auf der Ebene der Unterneh
mung wesentlich mehr Möglich
keiten, ihre eigenen Vorstellungen 
in den Prozeß der Lohnfindung 
einzubringen. Es wird sich zeigen,
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daß ihnen das Hemd eines si
cheren Arbeitsplatzes wesentlich 
näher ist als der unsichere vertei
lungspolitische Rock der Sockel
lohnpolitik . Die Folge ist aber 
auch, daß die Entlohnung pro
duktivitätsorientierter erfolgt. Der 
Wettbewerb zwischen den Unter
nehmungen trägt dazu bei, daß 
die Unternehmungen im Niedrig- 
Produktivitä ts-Arbeitsm arkt aus 
dem Markt ausscheiden, in denen 
die Arbeitnehmer versuchen, ver
teilungspolitische Ziele über einen 
veränderten Preis auf dem Ar
beitsmarkt zu verwirklichen. Damit 
tragen aber dezentralere Lohnver
handlungen auch zu einer flexible
ren qualifikatorischen Lohnstruk
tu r bei und erhöhen vor allem die 
Chancen der weniger qualifizierten 
Langzeitarbeitslosen, wieder einen 
Arbeitsplatz zu finden.

Die Entscheidung für betriebs
nähere Lohnverhandlungen hat 
aber auch noch einen anderen po
sitiven Effekt. Die individuellen Lei
stungsanreize werden erhöht und 
die Bereitschaft der Arbeitnehmer 
verstärkt, in betriebs- und sektor
spezifisches Humankapital zu in
vestieren. Dies ist von besonderer 
Bedeutung, wenn sich die Produk
tionsstruktur weg von standardi
sierten Massengütern und hin zu 
flexibel einsetzbaren, differenzier
ten und qualitativ hochwertigen 
„H igh-Tech“ -Produkten bewegt15. 
Die Volkswirtschaften sind unter 
diesen Bedingungen immer stär
ker gezwungen, das technologi
sche Wissen selbst zu schaffen. In 
einem solchen Umfeld gewinnen 
hochqualifizierte Tätigkeiten und 
vor allem Unternehmens- und 
branchenspezifisches Humanka-

15 Vgl. H. K a t z :  The Decentralization of 
Collective Bargaining: A Literature Review 
and Comparative Analysis, in: Industrial and 
Labor Relations Review, 47 (1993), S. 12 ff.; 
R. R a m a s w a m y ,  R. R o w t h o r n :  Cen
tralized Bargaining, Efficiency Wages and 
Flexibility, IMF Working Paper Nr. 25, Wa
shington, D.C. 1993.

pital an Bedeutung. Damit stellt 
sich aber die Frage, wie man Ar
beitnehmer auch durch entspre
chend gestaltete Lohnkontrakte 
motivieren und weiterbilden kann. 
Es wird daher immer wichtiger, fle
xible qualifikatorische und sekto
rale Lohnstrukturen und eine hohe 
Lohndispersion als Anreizinstru
mente einzusetzen. Dezentrale 
Lohnverhandlungen leisten dazu 
einen wichtigen Beitrag, so daß 
sie die Anreize zu verstärkten Inve
stitionen in Humankapital erhöhen 
und die Wachstumskräfte einer 
Volkswirtschaft stärken.

Unüberwindbare Widerstände?

Es spricht somit vieles dafür, die 
gegenwärtigen Flächentarifverträ
ge zu überdenken und dezentrale
re Formen der Lohn- und Tarifpo
litik zu wählen. Dabei verbleiben 
aber zumindest zwei Probleme. 
Das erste besteht darin, betriebs
nähere Lohnverhandlungen so 
auszugestalten, daß die Arbeits
platzbesitzer nicht in der Lage 
sind, Neueinstellungen zu blockie
ren. Die Marktmacht der Arbeits
platzbesitzer beruht aber ganz we
sentlich auf den gesetzlich verur
sachten Einstellungs-, Einarbei- 
tungs- und Entlassungskosten. 
Die vordringlichste Aufgabe des 
Staates besteht deshalb darin, die 
interventionistischen Eingriffe auf 
den Arbeitsm ärkten abzubauen 
und auch für eine adäquate Wett
bewerbsordnung auf Güter- und 
Kapitalmärkten zu sorgen. Ein in
tensiver Wettbewerb auf Güter
und Faktormärkten ist noch immer 
das beste Rezept gegen Arbeits
losigkeit.

Die eigentliche Frage ist aber, 
ob sich dezentralere Formen der 
Lohn- und Tarifpolitik gegen den 
Widerstand der Tarifvertragspar
teien durchsetzen werden. Es 
spricht allerdings vieles dafür, daß 
man eher optim istisch in die Zu

kunft blicken kann. Der W ider
stand der Tarifvertragsparteien 
wird erlahmen, weil deren Interes
senlage einem Prozeß der Verän
derung unterliegt16. Die Gewerk
schaften geraten von beiden En
den des Qualifikationsspektrums 
der Arbeitnehmer unter Druck. Sie 
werden nur überleben, wenn sie 
die Interessen der gering qualifi
zierten Arbeitnehmer tatsächlich 
wahrnehmen und es ihnen gelingt, 
die Interessen der besser ausge
bildeten Arbeitnehmer zu vertre
ten. Beide Gruppen sind aber an 
betriebsnäheren, differenzierteren 
und flexibleren Vereinbarungen 
über Löhne und Arbeitsbedingun
gen interessiert.

Die Arbeitgeberverbände wer
den sich, wenn sie sich nicht 
selbst auflösen wollen, ebenfalls 
über kurz oder lang von der ge
genwärtigen Form des Flächenta
rifvertrags verabschieden müssen. 
Der Einfluß der Arbeitgeber, die 
im Dienstleistungsbereich agieren, 
und der Unternehmungen, die hu
m ankapitalintensive, innovative 
und speziell an den Kundenwün
schen orientierte Produkte in klei
nerer Stückzahl hersteilen, wird 
zunehmen. Beide Gruppen haben 
aber ein starkes Interesse an de
zentraleren lohn- und tarifpo liti
schen Lösungen. Die veränderte 
Interessenlage der Tarifvertrags
parteien sow ie ein intensiver 
S tandortw ettbew erb werden -  
trotz Entsenderichtlinien, europäi
schen M indeststandards, Be
schäftigungspakten etc. -  verhin
dern, daß der Trend zu ökono
misch effizienteren Lösungen im 
Bereich der Lohn- und Tarifpolitik 
dauerhaft aufgehalten wird. Die 
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
lassen sich längerfristig nicht 
durch (verbands-)politische Macht 
außer Kraft setzen.

16 Vgl. N. B e r t h o l d ,  R. F e hn :  Evolution 
von Lohnverhandlungssystemen, a.a.O.
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